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#ST# Bundesbeschluss
über

den Ausbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule
und der mit ihr verbundenen Anstalten

(Vom 3. Juni 1959)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht in eine Botschaft vom 6. Februar 19591),

beschliesst :

Art. l

Für den Ausbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der mit
ihr verbundenen Anstalten werden Objektkredite im Gesamtbetrag von
43 965 000 Franken bewilligt, nämlich,

a. für den Ankauf von 46 ha Land auf dem Hönggerberg zur Schaffung einer
Aussenstation der Eidgenössischen Technischen Hochschule 35 500 000
Franken;

b. zum Ankauf einer Liegenschaft (Zehnderweg 12-16) in Zürich und für einen
Neubau der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz 5 756 000 Franken;

c. zum Ankauf einer Liegenschaft (Zürichbergstrasse/Freiestrasse) in Zürich
und für einen Neubau des Betriebswissenschaftlichen Instituts der Eid-
genössischen Technischen Hochschule 2 709 000 Franken.

Art. 2
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft.
2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 10. März 1959.
Der Präsident : Eugen Dietschi
Der Protokollführer: Ch. Oser

1) BEI 1959, I, 199.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 8. Juni 1959.
Der Präsident : Aug. Lusser

Der Protokollführer: F.Weber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 3. Juni 1959.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
Ch. Oser

431l'
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